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Zum neuen Tarif für Grundbuchvermessungen.
Von E. Schärer-Keller, Baden.

Kollege Werffeli hat in der Oktobernummer unserer Zeitschrift
orientiert über Entstehung, Aufbau und Inhalt des neuen Tarifes für
Grundbuchvermessungen. Die nachstehenden Ausführungen befassen
sich mehr mit der praktischen Anwendung des Tarifes und speziell
auch mit den Obliegenheiten der Taxationskommissionen und
beinahe hätten wir gesagt, der Herren Kantonsgeometer. Takt und
Anstand verbieten aber dem Untergebenen, seinen Vorgesetzten Belehrung
zu erteilen und so wollen wir uns lediglich an dasjenige halten, was in
den Pflichtenkreis des Privatgeometers gehört, in der Annahme, daß
von höchster Stelle aus gelegentlich durch einen Kommentar eine
gleichmäßige und gerechte Anwendung des Tarifes garantiert werde. Durch
die Mitwirkung des Eidg. Vermessungsinspektorates bei sämtlichen
Taxationen der Schweiz für Grundbuchvermessungen und
Güterregulierungen ist allerdings eine gleichmäßige Handhabung des Tarifes
bei Aufstellung der Taxation gewährleistet, wir werden aber in der
Folge zeigen, daß damit noch lange keine gerechte und gleichmäßige
Bezahlung für die Unternehmer in den verschiedenen Kantonen resultiert,

wenn bei der Aufstellung und Ueberprüfung der Abrechnungen
unrichtige Auffassungen über die Grundlagen des Tarifes bestehen.

Für den Uneingeweihten ist die Handhabung des Tarifes eine
schwierige und unsichere Sache und wer ihn nicht im Detail kennt und
einläßlich studiert hat, wird auch nicht in der Lage sein, ihn fehlerlos
anwenden zu können. Fast alle Fehler aber, die aus unrichtiger
Anwendung des Tarifes resultieren, äußern sich im Sinne einer Verkleinerung

der Akkordpreise ; handelt es sich doch bei diesen Fehlern meistehs
um Nichtberücksichtigung von speziellen Verhältnissen und um das
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